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Beschreibung 
 
 
Rechtsgrundlage 
 
Die Gemarkung Pocking besitzt einen Flächennutzungsplan. Für die Errichtung der Solaran-
lage wird dieser für die betroffenen Flächen geändert. Die Änderung erfolgt durch die Stadt 
Pocking selbst. 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes sind 
notwendig, um den Solarpark verwirklichen zu können.  
Die Erzeugung von Solarenergie ist ein vorrangiges politisches Ziel zur Verringerung der 
Umweltbelastungen und zur Verbesserung der Schutzgüter Klima und Luft. 
Nach den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms (LEP) Bayerns zur 
nachhaltigen technischen Infrastruktur des Landes Bayerns sind auch im europaweit liberali-
sierten Energiemarkt die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass 
der in Bayern benötigte Strom auch künftig möglichst verbrauchsnah im eigenen Land er-
zeugt werden kann. 
Es ist anzustreben, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, wie u. a. die direkte und 
indirekte Sonnenenergienutzung, verstärkt zu erschließen, zu erhalten und weiter auszubauen.  
 
 
Bestand 
 
Das geplante Solarparkgelände liegt in Pocking - Gemarkung Indling. Es handelt sich um die 
beiden Flurstücksnummern 1122 und 1114/1 (Grundstück 1122 südlich an Gehöft angren-
zend, sowie das daran nach Westen versetzt angrenzende 1114/1, durch einen Weg getrennte, 
Grundstück), die als Acker genutzt werden. Die Flächen sind frei von Baum- und Strauchbe-
wuchs. In unmittelbarer Nähe grenzen im Süden die B12, im Osten, Westen, Nordwesten 
landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 
Die Flächen befinden sich im errechneten Überschwemmungsgebiet des 100-jährlichen Hoch-
wassers. 
 
 
Denkmalschutz 
 
Laut Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege –Dienststelle Regensburg befindet sich auf 
dem  Planungsgebiet das Bodendenkmal Nr. D-2-7546-0035 „Verebnete Vorgeschichtliche 
Grabhügel im Luftbild“. Alle Eingriffe bedürfen der denkmalrechtlichen Genehmigung durch 
die Untere Denkmalschutzbehörde. Sollten bei den Erdarbeiten Funde zu Tage kommen, so 
ist gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes das Bayrische Landesamt für 
Denkmalpflege zu informieren.  
Die Eingriffe in den Boden sind zu minimieren.   
 
 
Planung 
 
Geplant ist die Errichtung eines Solarparks in der Gemarkung Indling auf den Flurstücks-
nummern 1122 und 1114/1. 
Um die Fläche für die Errichtung der Solartische optimal auszunutzen, befindet sich die Um-
zäunung zum großen Teil direkt auf der Grundstücksgrenze. Nur im südlichen Bereich des 
Flurstücks 1122 teilt der Zaun das Grundstück zur Abtrennung von der Ausgleichsfläche. Der 
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Randbebauungsabstand von der Umzäunung (Abstand der Solartische zum Zaun) beträgt 4 m 
im Norden, im Südosten und Südwesten 8 m. 
Als Teil der  Ausgleichsmaßnahme wird die Bepflanzung der Abstandsfläche vom Zaun zu 
den Modulen südlich, östlich und westlich mit niedrig wachsenden Sträuchern und Hecken 
(max. 2m) vorgeschlagen (Vermeidung von Verschattung der Module). Im nördlichen Rand-
bereich können als Sichtschutz Richtung Gastwirtschaft (auf Nachbarflurstück 1114 und Ge-
höft (Flurstück 1122) max. 2,50 m hoch wachsende Sträucher und Hecken angepflanzt wer-
den.  
Diese Flächen, so wie die Flächen auf denen die Solarmodule stehen, werden extensiviert und 
nicht mehr gedüngt. 
 
 
Erschließung 
 
Die notwendige Erschließung ist bereits vorhanden. 
• Straße B12 von Südosten kommend angrenzend an Flurstück 1122  
• Weg an beiden angrenzenden Flurstücke im Nordwesten 
• Straße von Südosten kommend zu Flurstück 1114/1 
 
Weitere Erschließungen, wie z.B. Trinkwasser-, Abwasserleitungen oder Regenentwässerung 
sind für den Solarpark nicht notwendig. 
 
 
Standortsuche 
 
Für den Standort einer Solaranlage sind folgende Gesichtspunkte von Bedeutung: 
 
• Geeignete, möglichst nach Süden ausgerichtete Fläche 
• Große zusammenhängende Flächen 
• Möglichst geringe  Verschattung durch benachbarte Flächen 
• Verkehrserschließung 
• Ausreichend aufnahmefähige Leitungen zur Stromeinspeisung 
• Keine Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Flächen 
• Keine zu große optische Fernwirkung 

 
Aufgrund möglicher Auswirkungen der Anlage auf das Landschaftsbild  erging bereits im 
Vorfeld  eine umfangreiche und einhergehende Prüfung  von Alternativstandorten. 
Bei der Suche nach geeigneten Standorten scheiden viele Flächen von vornherein aus. Gefragt 
sind unverschattete, ebene oder südgeneigte, zusammenhängende Flächen von nennenswerter 
Größe, die an die bestehende Bebauung anschließen. Ebenso eine unabdingbare Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme der gesetzlich festgelegten Einspeisevergütung ist lt. Artikel 1 
Teil 3 Abschnitt 2 §32 Abs.3 Nr. 3 EEG vom 25.10.2008, dass die Fläche vorher als Acker-
fläche genutzt  wurde. Mit der PV – Anlage soll somit gleichzeitig eine Flächen-
Extensivierung erzielt werden. Wiesenflächen scheiden daher als Standort grundsätzlich aus. 
Die angrenzenden Nachbarflurstücke stehen aufgrund der Nichtverpachtung durch die Eigen-
tümer  nicht zur Verfügung. 
 
Nach langer Suche konnten die beiden Flächen in der Gemarkung Indling, als geeignete 
Standorte gefunden werden, die die vorgenannten Bedingungen am besten erfüllen. 
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Ausgleichsgrundstück 
 
Die als Ausgleich zum Solarpark erforderliche Fläche von 2,01 ha befindet sich auf dem Flur-
stück 1122, östlich und südöstlich der PV - Module. 

 
 
Nutzungsdauer 
 
Die Nutzungsdauer des Solarparks beschränkt sich auf das Jahr der Inbetriebnahme und die 
darauf folgenden 20 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit kann die Nutzung als Solarpark nur nach 
Zustimmung durch die Stadt Pocking weiterhin erfolgen. Ein eventueller Weiterbetrieb oder 
eine  Erneuerung der Photovoltaikanlage nach Ablauf der Nutzungsdauer ist demnach mög-
lich. Sollte die Zustimmung jedoch versagt werden, sind alle Anlagenteile und Gebäude ab-
zubauen und der ursprüngliche Zustand des Geländes wieder herzustellen. 
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Umweltbericht 
 
 
Beschreibung der Planung 
 
Wichtiges Ziel der Planung war, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um 
eine Photovoltaik-Anlage errichten zu können (Aufstellung von Solartischen und Errichtung 
eines kleinen Versorgungsgebäudes). Die Förderung alternativer Energien ist ein wichtiger 
Punkt im Umweltschutz zur Verbesserung von Klima und Luft und erklärtes Ziel der Bundes-
regierung von Deutschland, als Industrienation mit hohem CO2-Ausstoß. 
Dabei wurden im Vorfeld verschiedene Gebiete untersucht, die für eine solche Anlage in Be-
tracht kommen.  
Bei den Festsetzungen wurde darauf geachtet, dass die Solartische und das Versorgungsge-
bäude nicht zu hoch werden und die Anlage nicht störend in Erscheinung tritt. 
Der Planungsbereich wurde auf die Flächen außerhalb des bei einem 100-jährlichen Hoch-
wasser errechneten Überschwemmungsgebietes reduziert. 
Um ein ausreichendes Sicherheitsmaß zu den 100-jährlichen Wasserspiegellagen im errechne-
ten Überschwemmungsgebiet einzuhalten, wurde die Unterkante der Solartische   
mindestens 0,50 m von Geländeoberkante (Grasnarbe) geplant. Die Höhe der Solartische 
(Oberkante Modulfeld) darf 3,70 m nicht überschreiten und wird sich voraussichtlich zwi-
schen 2,07 m (6-reihig) oder optional 3,12 m (10-reihig) befinden. 
Die Oberkante der wasserdichten Ölwanne der Trafostation darf  in Abstimmung  mit dem 
Wasserwirtschaftsamt die Höhe von 313,80 m ü NN nicht unterschreiten. Die Auftriebssi-
cherheit der Trafostation ist nachzuweisen. 
Außerdem werden umfangreiche Eingrünungen festgesetzt (siehe Beschreibung). 
Die Auflagen der Träger öffentlicher Belange wurden in die Planung einbezogen. 
 
 
Beschreibung , wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde 
 
• Einsicht in das Landesentwicklungsprogramm und den Regionalplan 
• Einsicht in den Landschafts- und  Flächennutzungsplan 
• Einsicht in die Biotopkartierungen 
• Standortsuche –Vorauswahl nach Flächennutzungsplan, Landesentwicklungsprogramm- 

und Regionalplan- Aussagen im Gemeindegebiet. 
• Ortseinsicht incl. Umgebung von in Frage kommenden Standorten 
• Einsicht in die Übersichtskarte „Geschützte Gebiete und schützenswerte Bestandteile der 

Natur“, Quelle Büro für Landschaftsarchitektur Dr. H. M. Schober 
• Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen gab es nicht. 
 
 
Wirkfaktoren der Planung 
 
Die Anlage wird sich auf die Schutzgüter Klima, Boden, Luft, Wasser, Pflanzen und Tiere 
sowie Mensch positiv auswirken. Lediglich das Landschaftsbild wird geringfügig beeinflusst. 
• Besseres Klima und Luft durch geringer werdende Notwendigkeit zur herkömmlichen 

Erzeugung von Energie 
• Positive Auswirkung auf Wasser, Boden, Pflanzen und Tiere durch die Umwandlung von 

Ackerflächen in extensive Wiesenflächen, welche nicht mehr gedüngt werden. 
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Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung 
 
Als planerische Vorgaben sind im Wesentlichen  der Flächennutzungsplan, sowie die anla-
genbedingten Notwendigkeiten zu berücksichtigen. Besonderes Augenmerk sollte laut UNB 
auf den einheimischen Kiebitz gelegt werden. 
Schutzgebiete und Biotope sind nicht betroffen. 
Die Stellungnahmen und Auflagen der Träger öffentlicher Belange wurden in die Planung 
einbezogen. 
 
 
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange 
 

• Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, Hr. Wagner: 
Der Planungsbereich liegt im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Rott, jedoch die 
Flur-Nr. 1114/1 fast vollständig und Flur-Nr. 1122 knapp zu Hälfte außerhalb des Über-
schwemmungsgebietes. Um ein ausreichendes Sicherheitsmaß zu den 100-jährlichen Wasser-
spiegellagen einzuhalten, wurden die Festsetzungen des Wasserwirtschaftsamtes für die Hö-
hen der Unterkanten der Solartische berücksichtigt und in die Planung eingearbeitet. Das Tra-
fogebäude erhält eine wasserdichte Ölwanne in welcher sich der Trafo befindet. Die Oberkan-
te der Ölwanne unterschreitet die festgesetzte Kote von 313,80 m ü. NN nicht. 
Die bebaubare Fläche wurde ebenfalls mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt und ent-
sprechend freigegeben. 
 

• Stellungnahme der E.ON Bayern AG, Hr. Menrath: 
Die geforderten Mindestabstände zur auf dem Grundstück verlaufenden 20-kV-Freileitung 
werden deutlich eingehalten. Die Bauanträge zur Überprüfung des Abstandes werden dem 
Energieversorger vorgelegt.   
Abgrabungen im Mastbereich werden nicht vorgenommen. Die Zufahrt zu den Anlagen des 
Energieversorgers wird sichergestellt. 
 

• Stellungnahme der Autobahndirektion Südbayern, Fr. Dr. Wechsler: 
Für die zukünftige A94 und die Verlegung der B12 werden Flächen der Flur-Nr. 1122 zumin-
dest vorübergehend benötigt. Der Flächenumgriff des Solarparks wurde entsprechend redu-
ziert und an die Vorgaben der Autobahndirektion angepasst. 
 

• Stellungnahme staatliches Bauamt Passau, Hr. Brandhofer: 
Die Auflagen und Bedingungen wurden in die Festsetzungen des Bebauungsplanes aufge-
nommen. Die entsprechenden Anbaubeschränkungen im Abstand zur B12 werden eingehal-
ten. 
 

• Stellungnahme Bay. Landesamt für Denkmalpflege, Hr. Dr. Engehardt: 
Im Areal befindet sich ein Bodendenkmal "Verebnete vorgeschichtliche Grabhügel im Luft-
bild". Die Auflagen des Landesamtes werden, wie auch bei gemeinsamer Ortsbegehung be-
sprochen, umgesetzt. Sämtliche betroffenen Bereiche mit Bodeneingriffen werden vorab, 
fachgerecht und unter Aufsicht, vom Oberboden befreit. Für den Fall, dass unerwartet um-
fangreiche und langanhaltende Grabungsarbeiten erforderlich sein sollten, wird auf den be-
troffenen Flächen von einer Überbauung abgesehen, um Behinderungen für beide Seiten zu 
vermeiden. Sollten keine weiteren Funde zu erwarten sein, wird eine abschließende Einschät-
zung des Landesamtes im Hinblick auf Freigabe zur Überbauung erbeten. 
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• Stellungnahme Landratsamt Passau, Hr. Küblbeck: 

 
Flächenbilanz 
 
Gesamtfläche  Pocking (Quelle: Homepage der Stadt Pocking) 6886,9 ha 
  
Gewerbegebiete der Füssinger Straße   7,6  ha 
Stadt Pocking B12 (Autohaus)   1,3  ha 
 Gewerbegebiet Nordwest  34,7  ha  
 Gewerbegebiet Königswiese 12,7  ha 
 Gewerbegebiet Nordost-Rottwerk 27,5  ha 
 Gewerbegebiet Schlupfing   3,5  ha 
 Gewerbegebiet Hartkirchen   2,5  ha 
                                 gesamt 89,8  ha 
   
Solarparks 
(BW-Gelände) Solarpark I  43,4   ha 
 Solarpark II 36,6   ha 
 Solarpark III ( geplant) 10,04 ha 
                                 gesamt 90,04 ha 
 
Die Größe der Gewerbeflächen und die der bestehenden und geplanten Flächen des Solar-
parks in Pocking sind in etwa gleich groß. Somit besteht ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen den Gewerbegebiet- und den Solarparkflächen. Diese Flächen haben einen Anteil von 
jeweils 1,3 % der Gesamtfläche von Pocking.  
 

• Stellungnahme der Regierung von  Niederbayern, Herr Jürgen Schmauß, sowie  
Stellungnahme Reg. Planungsverband Donau-Wald, Herr Landrat Reisinger:  

Der Verweis auf die Nutzung von Wand- und Dachflächen auf bereits in Anspruch genom-
menen Grund und Boden ist nachvollziehbar. Allerdings steht hierbei die tatsächlich ver-
wendbare Flächengröße und insbesondere die damit installierbare Leistung in keinem relevan-
ten Verhältnis zum tatsächlichen Energieverbrauch der Stadt Pocking. Der nach LEP 2006 B 
V 3.1.2 anzustrebenden prozentualen Verstärkung der erneuerbaren Energien wäre damit bei 
Weitem nicht genüge getan. 
Richtig ist weiterhin, dass Solarparks möglichst in Anbindung an bestehende Siedlungsstruk-
turen errichtet werden sollen. Dies ist - wenn auch nur bedingt - gegeben. Darüber hinaus 
steht jedoch eine allzu restriktive Verfolgung dieser Empfehlung zum Ziel der Förde-
rung regenerativer Energien im Widerspruch. Im siedlungsnahen Bereich wäre die (gleichfalls 
empfohlenermaßen zu vermeidende) Einsehbarkeit auch nicht durch Bepflanzung zu vermei-
den. Hohe Grundstückspreise lassen jedes Projekt sogar bereits im Ansatz scheitern. Der Ge-
setzestext lautet, dass „… nicht an geeignete Siedlungseinheiten angebundene Standorte für 
Photovoltaikanlagen dann noch als mit den Zielen des Kapitels `Nachhaltige Siedlungsent-
wicklung` des LEP vereinbar (sind), wenn an dem konkreten Standort keine erhebli-
che Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder sonstiger öffentlicher Belange zu besorgen 
ist, was insbesondere bei bereits bestehenden Vorbelastungen des Landschaftsbildes der Fall 
sein kann.“ Zum einen wird das Landschaftsbild auf Grund der Eingrünung tatsächlich 
nicht erheblich beeinträchtigt. Weiterhin ist das Grundstück aus ökologischer Sicht gerade 
wegen der Nähe zu Bundesstraße, Autobahn und zukünftigem Gewerbegebiet vorbelastet. Die 
Modulreihen werden im Gegenteil sogar noch als Lärm- und Sichtschutz zu den erwähnten 
"erheblich belästigenden autobahnaffinen Betrieben" fungieren. Somit erhält der Solarpark 
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eher noch den Erholungswert für am „Ruhstorfer See“ Ruhe Suchende. 
 
Die Auflagen des Hochwasserschutzes wurden in die neue Planung bereits   
entsprechend eingearbeitet. 
 

• Einspruch Hr. Josef Mörtlbauer: 
Hr. Mörtlbauer vermutet eine Störung seines Betriebes durch die Errichtung des Solarparks.  
Dieser Verdacht ist unbegründet. Die Anlage wird mit verschiedenen Sträuchern eingegrünt, 
wodurch ein Sichtschutz gegeben ist. Landschaftlich wird dies nicht weniger reizvoll sein, als 
die bisherige landwirtschaftliche Bebauung mit Mais. Im Gegenteil fungieren die Modulrei-
hen sogar noch als Lärm- und Sichtschutz zur nahen B12 sowie zur A94.  
Die Anlage selbst ist völlig emissionsfrei. Zudem wird das fortan unbewirtschaftete (bedeutet 
auch keine Dünge- und Spritzmittel mehr) und somit ungestörte Grundstück eine Artenvielfalt 
von Vögeln und Kleintieren anziehen und beheimaten. Für Flora und Fauna bedeutet der So-
larpark eine Bereicherung im Sinne von Renaturierung, somit auch für die Bio-Obstwiese des 
Hr. Mörtlbauer.  
 

• Würdigung der Stellungnahme der UNB: 
 

„Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) über das 
Kiebitzvorkommen“  

(16 Seiten inkl. Deckblatt)
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Bestand und Auswirkungen der Anlage auf die Schutzgüter 
 
Schutzgut Mensch 
 
Gegenwärtig werden die Flächen als Acker genutzt und haben damit für den Menschen keine 
unmittelbare wesentliche Bedeutung. 
Die Auswirkungen auf den Menschen sind positiv, da keine Schadstoffe und Lärm entstehen 
werden. Auch auf weitere Schutzgüter sind die Auswirkungen überwiegend positiv. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Laut Biotopkartierung werden durch den Bau der PV – Anlage keine Biotope beeinträchtigt. 
Die Auswirkungen auf die Tier-  und Pflanzenwelt sind positiv zu sehen, da der Artenreich-
tum durch die Umwandlung einer Ackerfläche die gegenwärtig wenig Bedeutung für die 
Pflanzen- und Tierwelt hat, in eine extensive Wiesenfläche zunehmen wird. Langzeitstudien 
belegen dies (z.B. „Schattendasein und Flächenversiegelung durch Photovoltaikanlagen?“ von 
Dipl.-Agrar Ing. Susanne Teggers-Junge – RWE Energie AG). 
Der Zaun ist zudem in weiten Teilen für Kleintiere durchlässig. Außerdem wird durch die 
Strauchbepflanzung weiterer Lebens- und Nahrungsraum für die Tierwelt (z.B. Vögel) ge-
schaffen.  
Auf der für den Solarpark vorgesehenen Fläche befinden sich laut „Übersichtskarte -
Geschützte Gebiete und schützenswerte Bestandteile der Natur, geplante Ausgleichsmaßnah-
men“, welche für den geplanten Neubau der A94 vom „Büro für Landschaftsarchitektur Dr. 
H. M. Schober“ angefertigt wurde, keine Kiebitzreviere. 
Durch die geplante Extensivierung der Ackerfläche zu einer eingezäunten Wiesenfläche, ohne 
landwirtschaftliche Bearbeitung einschließlich Düngung, besteht durchaus die Möglichkeit, 
dass Kiebitzbrutpaare von den benachbarten Ackerflächen zu den Wiesenflächen innerhalb 
des Solarparks umsiedeln. 
Dies ist insofern erfolgversprechend, da der Boden zukünftig deutlich besser durchfeuchtet 
ist, eine Niedrigwuchs-Bepflanzung vorhanden sein wird und mit den Abständen zwischen 
den Modultischen ein großer Zugewinn an freien Flächen geschaffen wird (ca. 9,52 ha) zu-
sätzlich gegenüber der Komplettbepflanzung mit Mais), mithin alles Veränderungen welche 
von Fachstellen gleichermaßen als Schutzmaßnahmen für den Kiebitz empfohlen werden.  
 
Schutzgut Boden   
Die Flächen  sind  zurzeit Ackerflächen. In Zukunft sind die Auswirkungen auf den Boden 
ebenfalls positiv. Die Umwandlung von Ackerland in extensive Wiesenflächen verringert die 
Erosion. Durch den Dünge – und Spritzmittelverzicht werden weniger Schadstoffe  in den 
Boden eingetragen.  
 
Schutzgut Wasser 
 
Gegenwärtig läuft auf der offenen Ackerfläche Oberflächenwasser relativ schnell ab. In Zu-
kunft wird das Schutzgut Wasser ebenfalls positiv beeinflusst. Es werden weniger Schadstoffe 
durch den Dünge- und Spritzmittelverzicht in das Wasser geleitet. Durch die Umwandlung 
von Acker- in extensive Wiesenflächen erfolgen weniger Wasserabfluss und eine bessere Fil-
terung von Niederschlagswasser. Dieses versickert breitflächig. 
Das Wasser kann auf der extensiven Wiesenfläche besser und schneller versickern als auf der 
Ackerfläche. 
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Schutzgut Klima 
 
Gegenwärtig haben die Flächen kaum Auswirkung auf das Klima. In Zukunft wird das 
Schutzgut Klima ebenfalls positiv beeinflusst, da durch die Anlage selbst weder Schadstoffe 
noch Gerüche an die Luft abgegeben werden.  
Ganz besonders vorteilhaft ist die Stromgewinnung  durch die Anlage zu werten, da damit 
klimabelastende Energieerzeugung verringert werden kann. 
 
Schutzgut Landschaft 
 
Gegenwärtig fügt sich die Fläche unauffällig in die Landschaft ein. In Zukunft beeinflusst der 
Solarpark in gewisser Weise die Landschaft. Durch die gewählte Lage wird der Einfluss je-
doch möglichst gering gehalten. Außerdem wird die umfangreiche Strauch- und Heckenbe-
pflanzung die Einsicht in den Solarpark vermindern. 
Der Erholungswert der Landschaft wird hier nicht beeinträchtigt. 
Der geplante Standort ergänzt sich in Zukunft auch mit dem in unmittelbarer Nähe (südlich 
der B12, westlich der A13) geplanten Gewerbegebietes. Somit entsteht direkt an der B12 eine 
räumliche Einheit von Gewerbefläche und zukunftsweisender Energieversorgung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick nach Südwesten                                             Blick nach Nordwesten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick nach Westen 
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Schutz Kultur- und Sachgüter 
 
Als kulturelle Schutzgüter befindet sich das Bodendenkmal Nr. D-2-7546-0035 „Verebnete 
vorgeschichtliche Grabhügel im Luftbild“ auf dem Baugrundstück. Sollten bei Erdarbeiten 
auf den Grundstücken  Bodendenkmäler zu Tage treten, sieht der Gesetzgeber deren fachge-
rechte Freilegung und Dokumentation vor. 
Nicht beeinträchtigt werden Ortsbilder und Nutzungen. Es erfolgt lediglich  eine Umwand-
lung einer Ackerfläche  in eine extensive Wiesenfläche.  
Die am Solarpark vorbeiführenden Straßen und Wege sind durch die separate Eingrenzung 
der beiden Flächen uneingeschränkt nutzbar. 
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich der nachhaltigen Auswir-
kungen 
 
• Keine Versiegelung unter den Solartischen (Ständerbauweise) 
• Umwandlung von Acker in extensive Wiesenflächen 
• Anlage einer Ausgleichsfläche 
• Umfassende Eingrünung 
• Zaun teilweise mit Bodenabstand, um Kleinlebewesen die Fläche zugänglich zu halten. 
 
 
Geplante Maßnahmen zur Überwachung gem. §4c BauGB 
 
Kontrolle durch die Gemeinde, ob die Eingrünung und die Ausgleichsfläche angelegt wurde. 
Jährliche Kontrolle der extensiven Wiesen und Ausgleichsfläche, wie sie sich entwickeln. 
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Anhang: 
 
FIS – Bayrisches Fachinformationssystem Naturschutz 

 

Sto. 
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Regionalplan Legende Donau-Wald  
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Regionalplan Karte Donau-Wald 
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